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Überleitung ins ordentliche Verfahren.
§ 429d

(1) Ergibt sich im Sicherungsverfahren nach der Er
öffnung des Hauptverfahrens die Zurechnungsfähigkeit 
des Beschuldigten und ist das Gericht für das Strafver
fahren nicht zuständig, so spricht es durch Beschluß seine 
Unzuständigkeit aus und verweist die Sache an das zu
ständige Gericht. § 270 Abs. 2, 3 gilt entsprechend.

(2) Ergibt sich im Sicherungsverfahren nach der Er
öffnung des Hauptverfahrens die Zurechnungsfähigkeit 
des Beschuldigten und ist das Gericht auch für das Straf
verfahren zuständig, so ist der Beschuldigte auf die ver
änderte Rechtslage hinzuweisen und ihm Gelegenheit zur 
Verteidigung zu geben. Behauptet er, auf die Verteidi
gung nicht genügend vorbereitet zu sein, so ist auf seinen 
Antrag die Hauptvcrhandlung auszusetzen. Ist auf Grund 
des § 429 c in Abwesenheit des Beschuldigten verhandelt 
worden, so sind diejenigen Teile der Hauptverhandlung 
zu wiederholen, bei denen der Beschuldigte nicht zugegen 
war.

Nachträgliches Sicherungsverfahren;
§ 429e

(1) Ist ein Deutscher im Ausland wegen eines Ver
brechens oder vorsätzlichen Vergehens zu Freiheitsstrafe 
verurteilt worden und liegen bei ihm die Voraussetzungen 
vor, die bei seiner Verurteilung im Inland die Anordnung 
der Sicherungsverwahrung oder der Entmannung gerecht
fertigt hätten, so kann die Staatsanwaltschaft den Antrag 
stellen, die Maßregel nachträglich anzuordnen (nachträg
liches Sicherungsverfahren).

(2) Auf das Verfahren findet § 429b entsprechende 
Anwendung.
Anm.t Wegen der Entmannung vgl. Anm. zu § 80a
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